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dem illegalen �ffentlichen Gl�cksspiel hinzukommen. Fraglich

dabei ist abermals die internetspezifische Problematik, wo sich

der Tatort befindet, an welchem sich der potenzielle T�ter am

illegalen Gl�cksspiel beteiligt. Es ist anhand der oben gewonne-

nen Erkenntnisse davon auszugehen, dass als Tatort bei abstrakten

Gef�hrdungsdelikten, wozu auch § 285 StGB zu z�hlen ist, nur

der Handlungsort in Frage kommt.

I. Handlungsort ist der Computer zu Hause
Den Handlungsort k�nnte man nun einerseits an dem Ort sehen,

wo sich der Spieler befindet und wo er Daten und Befehle eingibt.

Dies w�re dann in einem Großteil der F�lle der heimische PC in

Deutschland. Demnach w�rde sich ein Spieler, der an einem

illegalen Gl�cksspiel teilnimmt, gem. § 285 StGB strafbar ma-

chen.

II. Handlungsort ist der Server, auf dem das Spiel statt-
findet

Dagegen ist andererseits aber auch in Betracht zu ziehen, den Ort

als Handlungsort anzusehen, an dem das eigentliche Spiel statt-

findet, und zwar den Ort, wo der Server steht. Steht dieser im

Ausland, so w�rde sich der deutsche Online-Poker-Spieler nicht

gem. § 285 StGB strafbar machen. Eine solche Betrachtungsweise

ist aus den oben dargestellten Gr�nden jedoch abzulehnen.35

Schließlich sind die Aktionen, die auf dem Server stattfinden,

bloßes Resultat der Handlung, der Eingabe von Befehlen �ber

Maus und Tastatur, am Ausgangs-PC.

C. AUSBLICK
In der Praxis sieht es gegenw�rtig so aus, dass die Strafverfolgungs-

beh�rden auf Grund der hier dargestellten Unsicherheiten, die bei

der Auslegung der §§ 284 ff. StGB auftreten, sich sehr zur�ck-

halten. Der Online-Poker-Spieler befindet sich jedenfalls regel-

m�ßig dann auf der sicheren Seite, wenn er in deutschen Online-

Casinos spielt, die eine deutsche Genehmigung erhalten haben.

Wird ohne Einsatz gespielt, so wird es weder bei ausl�ndischen

noch bei inl�ndischen Online-Casinos strafrechtliche Konsequen-

zen geben.

Wie sich die Lage f�r die Online-Casino-Betreiber entwickeln

wird, die sich ins Ausland zur�ckziehen, um die deutsche Rechts-

lage zu umgehen, bleibt unklar. Insbesondere wird der j�ngst in

Kraft getretene Staatsvertrag zum Gl�cksspielwesen auf Grund

erheblicher Zweifel an dessen Europarechtskonformit�t keine

Rechtssicherheit schaffen, sondern im Gegenteil zu langwierigen

Schwebezust�nden f�hren. Im Endeffekt wird eine angemessene

L�sung des Problems der Anwendbarkeit der unterschiedlichen

Strafrechtsordnungen der Staaten auf Internetsachverhalte einer-

seits und die Antwort auf die Frage, ob ausl�ndische Genehmi-

gungen Legalisierungswirkung im Inland entfalten k�nnen ande-

rerseits nur zu finden sein, wenn praktikable und klare

internationale Regelungen geschaffen werden, welche die Souve-

r�nit�t der einzelnen Staaten nicht verletzen.

35 Siehe dazu oben unter A.III.1.
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SCHWIERIGKEITSGRAD Fortgeschrittenenklausur

BEARBEITUNGSZEIT 3 Stunden

HILFSMITTEL Textausgaben zum �ffentlichen Bundesrecht und zum Landesrecht

n SACHVERHALT
Die Aeolus-AG (A) sucht schon l�ngere Zeit nach geeigneten Standorten f�r neue Windenergie-

anlagen im Landkreis L in der Region Westpfalz. Da die dort ans�ssige Bev�lkerung sehr streitbar

und naturverbunden ist, scheiterte bislang jeder Versuch von Stromerzeugungsunternehmen, im

Gebiet von L Windenergieanlagen zu errichten. In der Ortsgemeinde O findet A schließlich

Waldgrundst�cke, die im Regionalen Raumordnungsplan als Teil eines Vorranggebiets Windener-

gienutzung ausgewiesen und deren Eigent�mer gegen einen m�ßigen Zuschlag auf den Verkehrswert

bereit sind, ihre Trauer um die unverf�lschte Landschaft ihrer Heimat zu �berwinden. A erwirbt die

Grundst�cke so diskret wie m�glich. Mit der Bitte um vertrauliche Behandlung beantragt A am

18.10.2006 bei der Kreisverwaltung L, ihr einen Vorbescheid zur bauplanungsrechtlichen Zul�ssig-

keit von zwei Windenergieanlagen am vorgesehenen Standort zu erteilen. Die Anlagen sollen eine

Nabenh�he von 67 m aufweisen und bis zum h�chsten Punkt der Rotorbewegung 97 m messen.

Die Kreisverwaltung leitet eine Kopie des Antrags und der diesem beigef�gten Unterlagen an die

Verwaltung der Verbandsgemeinde V, der O angeh�rt, weiter und bittet sie, etwaige Bedenken

gegen das Vorhaben anzumelden. Dieses Schreiben trifft am 25.10.2006 bei der Verbandsgemeinde-

verwaltung ein. Am 14.11.2006 erreicht ein Brief des B�rgermeisters von V die Kreisverwaltung.

Darin teilt er mit, nach Durchsicht der Antragsunterlagen sehe sich der Verbandsgemeinderat dazu

veranlasst, den Fl�chennutzungsplan von V zu �berpr�fen. Bevor der Rat Stellung nehme, ben�tige

er eine Computersimulation der fertigen Anlagen, um sich die Auswirkungen des Vorhabens auf das

Landschaftsbild rings um O plastisch vor Augen zu f�hren. Die gew�nschte Computersimulation

* Der Autor ist Akad. Rat a.Z. am Lehrstuhl f�r Rechtsphilosophie und �ffentl. Recht (Professor Dr. Uwe Volkmann) an der Universit�t

Mainz. Zum Andenken an Julia Kuohn (1983 – 2007). Ihr juristisches Talent konnte sie tragischerweise nur kurz in der Praxis erproben.

Doch wirkt es bei den Studierenden weiter, die sie in die Fallbearbeitung eingef�hrt hat.
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geht der Verbandsgemeindeverwaltung am 27.11.2006 zu. Die Mitglieder des Verbandsgemeinde-

rates betrachten sie in der Sitzung am 4.12.2006 und beraten dar�ber. Dabei gelangen sie allerdings

zun�chst nicht zu einem Ergebnis und vertagen die Entscheidung auf die Sitzung am 18.1.2007.

Mit einem am 5.2.2007 eingegangenen Schreiben bittet die Verbandsgemeinde V die Kreis-

verwaltung, die Entscheidung �ber den Vorbescheid f�r die Dauer eines Jahres auszusetzen. In seiner

Sitzung vom 18.1.2007 habe der Verbandsgemeinderat beschlossen, den Fl�chennutzungsplan zu

�ndern. Windkraftanlagen im Gebiet der Verbandsgemeinde seien bislang nicht in die Abw�gung

einbezogen gewesen. Große Teile des Rates h�tten ein Windenergievorhaben an der von A vor-

gesehenen Stelle als schwerwiegenden Eingriff in das Landschaftsbild beurteilt. V beabsichtige daher,

Windkraftanlagen auf eine geeignete, noch auszuw�hlende Fl�che zu konzentrieren. Zwar seien im

Regionalen Raumordnungsplan keine weiteren Vorranggebiete auf dem Territorium von V aus-

gewiesen. Doch l�gen in V eine Reihe von Potenzialfl�chen, auf denen die Windenergienutzung

nicht durch h�herrangige Pl�ne oder sonstige Vorschriften des Europa-, Bundes- oder Landesrechts

ausgeschlossen sei. Diese Angaben der V treffen zu. Dem Beschluss des Verbandsgemeinderats hat

der Rat der Ortsgemeinde O zugestimmt, um jede Chance darauf zu nutzen, die »100-m-Spargel«

aus O fernzuhalten. Der Ortsgemeinderat ist der Ansicht, dass sie das Ortsbild eklatant verschandeln

w�rden. Werde das Vorhaben wie vorgesehen auf einer Anh�he am Rand des Gemeindegebiets

verwirklicht, so z�ge es den Blick jedes Besuchers, der sich k�nftig dem Ort n�here, sofort auf sich,

sodass er v�llig vom reizvollen Anblick des in einer Senke liegenden Dorfes und seines fr�hbarocken

Kirchturms abgelenkt werde. Die Kirche sei �brigens in die Denkmalliste eingetragen, weshalb der

Bau der »Windr�der« auch den Denkmalschutz verletzen w�rde.

Am 27.2.2007 erteilt die Kreisverwaltung der A den beantragten Vorbescheid. Mit V oder O hat

sie zuvor keine R�cksprache mehr gehalten. In der Begr�ndung heißt es, das Vorhaben der A sei

bauplanungsrechtlich zul�ssig. �ffentliche Belange st�nden ihm nicht entgegen, und die Erschlie-

ßung sei durch die vorhandenen Feldwege gesichert. Es gebe auch keinen Grund daf�r, den Erlass

des Vorbescheids zur�ckzustellen. Der Verbandsgemeinde V k�nne es bei ihrem Antrag nur darum

gehen, gezielt das Vorhaben der A zu verhindern. V d�rfe aber keinen Fl�chennutzungsplan

aufstellen, der dieses Vorhaben ausschl�sse. V habe n�mlich – wenn auch nur fiktiv – erkl�rt,

dem Vorhaben st�nden aus ihrer Sicht keine bauplanungsrechtlichen Hindernisse entgegen. Ver-

suche sie danach, neue Hindernisse zu schaffen, so verhalte sie sich sprunghaft und unberechenbar.

Gegen den Vorbescheid legt die Verbandsgemeindeverwaltung im Namen der V frist- und

formgerecht Widerspruch ein. Die Kreisverwaltung L sieht sich außer Stande, dem Widerspruch

abzuhelfen, und leitet ihn an ihren Kreisrechtsausschuss (KRA) weiter. Zwar l�sten die geplanten

Windenergieanlagen ein Planungsbed�rfnis aus. Dies m�sse bei der Entscheidung �ber die Ausset-

zung des Verfahrens auch beachtet werden. V sei aber nicht Tr�gerin der Planungshoheit und k�nne

daher durch den Vorbescheid nicht in eigenen Rechten verletzt werden. Die Fl�chennutzungspl�ne

dienten nur der Koordination der gemeindlichen Bauleitplanung. Ihren eigentlichen Ausdruck finde

die Planungshoheit erst in der den Ortsgemeinden zustehenden Befugnis, Bebauungspl�ne auf-

zustellen.

Sollte der KRA auf Grund des Widerspruchs den Vorbescheid aufheben?

n L�SUNG
Der KRA sollte den Vorbescheid aufheben, wenn und soweit der Widerspruch zul�ssig und auch

begr�ndet ist.

A. ZUL�SSIGKEIT DES WIDERSPRUCHS

I. Statthaftigkeit
Der Widerspruch ist gem. § 68 I VwGO statthaft, wenn sich an ihn eine Anfechtungs- oder

Verpflichtungsklage anschließen k�nnte und das Widerspruchsverfahren nicht ausgeschlossen ist.

Der angegriffene Vorbescheid ist ein Verwaltungsakt, zu dessen Anfechtung der Verwaltungsrechts-

weg grunds�tzlich er�ffnet und nicht durch Sonderzuweisungen ausgeschlossen ist. Auch das Wider-

spruchsverfahren war insoweit nicht entbehrlich. Der Widerspruch ist mithin statthaft.

II. Beteiligtenf�higkeit und Vertretung der V
Die Beteiligtenf�higkeit der V ergibt sich aus §§ 79, 11 Nr. 1 Var. 2 VwVfG, ihre Vertretung nimmt

gem. §§ 79, 12 I Nr. 3 VwVfG, § 47 I 1 RPGemO der (Verbands-)B�rgermeister wahr.

III. Widerspruchsbefugnis
Der Widerspruch ist analog § 42 II VwGO nur zul�ssig, wenn sich V auf eigene Rechte berufen

kann, die der Erlass des Vorbescheids verletzt haben k�nnte. In Frage kommen hier baurechtliche

Verfahrenspositionen sowie u.U. auch eine subjektive Schutzwirkung der materiellen bauplanungs-

rechtlichen Vorschriften (vgl. BVerwG NVwZ 2000, 1048 [1049]; VG Neustadt/W. NVwZ-RR

2007, 338 [339]), deren Einhaltung der Vorbescheid dem Vorhaben der A bescheinigt hat. Eine
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